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17. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Mittwoch, 27.07.2011  
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Amtlicher Teil: 
 
Der Bürgerservice informiert zum Meldegesetz Nord-
rhein-Westfalen:  
Widerspruch und Einwilligung bei Melderegisteraus-
künften möglich 
 
Zu den Auskünften in besonderen Fällen (§ 35 Abs. 1 bis 4 

des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen) sowie zur Ertei-

lung einfacher Melderegisterauskünfte im Wege des auto-

matisierten Abrufs über das Internet (§ 21 Abs. 1a des 

Melderechtsrahmengesetzes) aus dem Einwohnermeldere-

gister der Stadt Tönisvorst informiert  der Bürgerservice 

über bestehende Einwilligungs- und Widerspruchsmög-

lichkeiten.  

 

A. Widerspruchsrecht 

Wenn die Einwohner der Stadt Tönisvorst nicht ausdrück-

lich widersprechen, darf der Bürgerservice nach den Vor-

schriften des Melderechtsrahmengesetzes sowie des Mel 

 

degesetzes Nordrhein-Westfalen in den nachstehenden 

Fällen Daten übermitteln bzw. Auskünfte aus dem Melde-

register über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und 

Anschriften erteilen: 

 

- Auskünfte über die Wahlberechtigten an Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-

vorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- 

und Kommunalwahlen in den sechs der Wahl vo-

rausgehenden Monaten.  

- Auskünfte an Antragsteller und Parteien im Zu-

sammenhang mit Volksbegehren und Volksent-

scheiden.  

- Besonderheit: Internetauskünfte 

Im Zuge des Ausbaus der modernen elektroni-

schen Kommunikation bei der Stadt Tönisvorst 

können Auskünfte aus dem Melderegister inzwi-

schen auch im Wege eines automatisierten Abrufs 

über das Internet eingeholt werden. Auch dieser 

besonderen Form der Auskunftserteilung kann 

man ausdrücklich widersprechen.                                       

- Datenübermittlungen an das Bundesamt für 

Wehrverwaltung für alle Deutsche, die im Folge-

jahr volljährig werden  

 

B. Einwilligungserfordernis 

In den nachstehenden aufgeführten Fällen dürfen Meldere-

gisterauskünfte vom Bürgerservice nur dann erteilt wer-

den, wenn die betroffenen Bürger/innen zuvor schriftlich 

eingewilligt haben: 

Nr. 9 
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- Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen von 

Einwohnern an Mitgliedern parlamentari-

scher und kommunaler Vertretungskörper-

schaften sowie an Presse und Rundfunk. 

- Auskünfte über sämtliche Einwohner, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben, an Adress-

buchverlage zum Zweck der Veröffentli-

chung in gedruckten Adressbüchern.  

 

C. Form des Widerspruchs bzw. der Einwilligung 

Jede im Einwohnermelderegister der Stadt Tönisvorst 

eingetragene Person hat das Recht, einer Auskunftsertei-

lung in den oben genannten Fällen zu widersprechen oder 

die erforderliche Einwilligung zu erteilen oder zu versa-

gen. 

Der Widerspruch / Die Einwilligung kann formlos 
beim Bürgerservice der Stadt Tönisvorst, Bahnstr. 15,  
47918 Tönisvorst erklärt werden. 
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HAUSHALTSSATZUNG DER   STADT 
TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  2011 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW S. 498), hat der 
Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 12.05.2011 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf                     44.609.905 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        52.660.591 € 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf                                        43.255.349 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf                                       50.870.947 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf                           7.377.760 €  

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf                       7.377.760 €  
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Inves-
titionen erforderlich ist, wird auf  
 
                                                                 4.540.000 € 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf   
 
                 500.000 € 
festgesetzt. 
       

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplans wird auf 
 
     8.050.686  € 
 
festgesetzt.   
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  

 
12.000.000,00 

€  
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze die Gemeindesteuern wurden durch ge-
sonderte Hebesatzsatzung vom 13.05.2011 für das Haus-
haltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf   225 v.H. 

    1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 
    435 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf    
    435 v.H. 
 
 

§ 7 
 
1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwan- 
deln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk be-
troffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrige- 
rer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. 
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2. Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) ange-
bracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- 
oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. 
 

 
§ 8 

 
Haushaltsvermerke 

- Deckungsfähigkeit  
 
Innerhalb des NKF-Haushalts sind sämtliche 
Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit innerhalb eines Produktes zu einem 
Budget zusammengefasst.  
 

Ausnahmen: 
 
- Ausgenommen von diesem Budget sind die Auf-

wandsermächtigungen für 
       

           -  Personal- und Versorgungsaufwendungen 
           -  bilanzielle Abschreibungen 
           -  Interne Leistungsverrechnungen  
           -  die über den Fachbereich A verwalteten Aufwen- 

dungen  
              (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post-  

und Telefongebühren, Dienstreisen sowie  Be- 
triebs- und Geschäftsausstattung) 

           -  Gebäude (Strom, Versicherung, Reinigung, In- 
standhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnah- 
men in Zusammenhang mit städtischen Gebäu- 
den) 

            
              Diese jeweiligen Aufwandsarten werden getrennt  

für sich innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes  
zu einem Budget zusammengefasst. 

 
- Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden 

Erträge gegenüberstehen sowie die Aufwandspo-
sitionen für Festwerte sind von der Budgetrege-
lung ausgeschlossen.  

 
Zweckgebundene Mehrerträge stehen für Mehraufwen-
dungen zur Verfügung. 
 
Mehrerträge bei bestimmten Entgelten für bestimmte Leis-
tungen können als  Mehraufwendungen zur Erbringung 
dieser Leistungen verwendet werden. 
 
Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehö-
rigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit. 
Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des 
Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 
GemHVO n.F.). 
 
 
 

 

2. BEKANNTMACHUNG DER 
HAUSHALTSSATZUNG  

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht.  

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben vom 
10.06.2011 angezeigt worden.  

Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmi-
gung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Viersen mit 
Verfügung vom 08.07.2011 erteilt worden.  

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt gemäß § 
80 Abs. 6 GO NRW während der Dienststunden im 
Verwaltungsgebäude Hospitalstraße, Zimmer 101, zur 
Einsichtnahme aus.  
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Satzung vom  14.07.2011 über die 2. Änderung der 
Satzung über die Straßenreinigung 

in der Stadt Tönisvorst vom 18.12.2007 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
NRW in der z.Zt. gültigen Fassung, der §§3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen –
Straßenreinigungsgesetz- vom 18.12.1997, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 17.12.1997 und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) hat 
der Rat der Stadt Tönisvorst in  seiner Sitzung am 
14.07.2011 folgende Satzung beschlossen: 
 
1. 
 
Die Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Tönis-
vorst vom 18.12.2007 wird wie folgt geändert: 

Straßenbezeichnung 
 
Am Wasserturm 14-tägliche Reinigung ab 

01.01.2012 
Krefelder Straße 77-81a 14-tägliche Reinigung ab 

01.08.2011 
Im Westend 14-tägliche Reinigung ab 

01.08.2011 
   
 
2. 
 
Diese 2. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung 
vom 14.07.2011 tritt am 01.08.2011 in Kraft. 
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Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. Die öffentliche Bekanntma-
chung erfolgt gem. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Tönisvorst in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
Tönisvorst, den 15.07.2011 
 
gez. 
(Goßen) 
Bürgermeister 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amts-
blatt ist kostenlos und kann via E-Mail entspre-
chend kostenlos zugeschickt werden. So liegt 
auch das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Aus-
legestellen siehe rechte Spalte). Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement umfasst ledig-
lich das Porto. Wer das Amtsblatt via E-Mail erhal-
ten möchte: einfach an info@toenisvorst.de schrei-
ben. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174/167 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 380 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 21,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20 a 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hochstr. 28 
Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Mühlenstr. 49 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Kindergarten Bruckner Str. 16 

Hiermit bestelle ich das Tönisvorster 
 Amtsblatt  

in einer Zahl von  ________ Exemplaren im Jahresabonnement 

ab sofort  /  ab dem __________________ 
 

 dauerhaft (bei jährl. Kündigung) 
 für die Dauer nur 1 Jahres 

  
zum Jahresbezugspreis von 21,-- €.    
 
Tönisvorst, den ___________________   ___________________________________ 
        (Unterschrift) 

Zustellanschrift : 

Name/Vorname : _________________________________________________ 

Straße  : _________________________________________________ 

Ort  : _________________________________________________ 

 

 

An den 
Bürgermeister 
Fachbereich A  
Abteilung Zentraler Service 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


